
These 5: 1848 sind Grundfragen des Staates und des Rechts
angegangen worden

Die politischen Forderungen und deren Umsetzung in der Verfassungsarbeit
bewirkten und erforderten eine Beschäftigung mit den Grundrechten der
Bewohner, den politischen Rechten der Bürger — noch nicht der Frauen —,
mit der grundsätzlichen Organisation des Staates, der Verteilung der Gewal-
ten, der Kontrolle staatlicher Macht, der Wirtschaftsverfassung, mit den
zugrundeliegenden Werten einer sich wesentlich selbst bestimmenden Ge-
sellschaft. Jene Grundfragen von 1848 haben sich in den eineinhalb Jahr-
hunderten seither immer wieder gestellt, sie sind gewissermassen klassi-
scher Natur.

These 6: Das Verhältnis zwischen dem Volk und dem Fürsten
wurde 1848 gefestigt |

1848 hat die Beziehung zwischen dem liechtensteinischen Volk und dem
Fürsten sich massgeblich aus der Vertikalen in die Horizontale verschoben,
vom spätabsolutistisch-patriarchalen Herren-Untertanen-Verhältnis in Rich-
tung eines Nebeneinanders von Fürsten- und Volkssouveränität. Zugeständ-
nisse und Reformwille Fürst Alois’ II. waren aufrichtig, auch wenn Alois aus
Rücksicht auf die Bundesverhältnisse zauderte. Er wie die nachfolgenden
Fürsten mussten nicht von ihrem Fürstentum leben und es nicht drücken, sie
bezogen von anderswo den Reichtum, aus dem sie in der Not dem Ländchen,
das ihnen nur für den Fürstenstatus bedeutsam war, etwas zufliessen lassen
konnten. Die 1848 artikulierten republikanischen Neigungen schwanden
denn bald und lebten kaum mehr je auf. Thematisiert wurde 1848 die in der
Natur der Sache liegende Streitfrage der Machtverteilung zwischen Fürst
und Volk: Der 1848er Verfassungsentwurf sah nicht nur Gleichgewicht vor —
wie es seit 1921 festgeschrieben ist —, sondern sogar ein nur mehr suspen-
sives, aufschiebendes Veto des Fürsten, das von der Volksvertretung nach
drei Sitzungsbeschlüssen überstimmt werden könnte. Das bloss suspensive
Veto wurde weder 1849 noch 1862 noch 1921 verwirklicht.
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